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GÜTEKLASSEN FÜR FINNISCHE BIRKENDECKFURNIERE
NACH SFS 2413

B (I) Punktäste sind zulässig. Sonstige Äste und Astlöcher sind bis zu einem Einzel-
durchmesser von 6 mm und einem Gesamtdurchmesser von 12 mm/m2 zuläs-
sig. Geschlossene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Länge von 100 mm
und bis zu einem Fehler pro Meter Plattenbreite zulässig. Auch geringfügige
Verfärbungen und Streifigkeit sind zulässig. Sonstige Fehler sind genau be-
grenzt.

S (II) Punktäste sind zulässig. Gesunde verwachsene Äste und Astlöcher sind bis zu
einem Einzeldurchmesser von 20 mm und einem Gesamtdurchmesser von 50
mm/m2 zulässig. Sonstige Äste und ausgeflickte Astlöcher sind bis zu einem
Einzeldurchmesser von 10 mm und einem Gesamtdurchmesser von 25 mm/
m2 zulässig. Ausgebesserte Risse und Schälfehler bis 2 mm Breite und 200
mm Länge sind auf ein Stück pro m Plattenbreite begrenzt. Geschlossene
Risse und Schälfehler sind bis zu einer Länge von 200 mm und 2 Stück pro m
Plattenbreite zulässig. Geringfügige Verfärbungen und Streifigkeit sind zuläs-
sig. Ein Holzpfropfen/m2 ist zulässig.

Güteklasse B (I) Güteklasse S (II) Güteklasse BB (III)

BB (III) Punktäste sind zulässig. Gesunde Äste bis 25 mm Durchmesser sind auf einen
Gesamtdurchmesser von 60 mm/m2 begrenzt. Sonstige Äste und Astlöcher
sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 6 mm und einem Gesamtdurchmesser
von 25 mm/m2 zulässig. Ausgeflickte offene Risse und Schälfehler sind bis zu
einer Breite von 2 mm und einer Länge von 200 mm zulässig, maximal 1 Stück
pro m Plattenbreite. Geringfügige Verfärbungen, Rauhigkeit und Durchschliff
sind zulässig. Holzpfropfen sind bis zu 3 % der Fläche zulässig. Leimdurch-
schlag ist nur auf 5 % der Plattenfläche zulässig.



11 H A N D B U C H  Ü B E R  F I N N I S C H E S  S P E R R H O L Z

Tabelle 2-1.
Deckfurnierkombinationen für Birkensperrholz (B=I, S=II, BB=III und WG=IV)

B/B S/S BB/BB WG/WG

B/S S/BB BB/WG

B/BB S/WG

B/WG

WG (IV) Punktäste und gesunde Äste sind bis zu einem Einzeldurchmesser von 65 mm
und einem Gesamtdurchmesser von 600 mm/m2 zulässig. Sonstige Äste und
Astlöcher bis 15 mm Durchmesser sind auf einen Gesamtdurchmesser von
100 mm/m2 begrenzt. Offene Risse und Schälfehler sind bis zu einer Breite
von 4 mm und bis zu 2 Stück pro m Plattenbreite zulässig. Verfärbungen,
Farbeinläufe, Rauhigkeit, geringfügiger Durchschliff, Leimdurchschläge und
Holzpfropfen sind zulässig.

Güteklasse WG (IV)


